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Hilfen für Schüler aus dem Ausland
Abkürzungen in Sp. 2 und 3: GS = Grundschule, GY = Gymnasium, HS = Hauptschule, RS = Realschule, VS = Volksschule, WS = Wirtschaftsschule
Abkürzungen in Sp. 5: AL = Ausländische Schüler, AS = Aussiedler, DA = Deutsche Schüler aus dem Ausland, ND = Schüler mit nichtdeutscher Erstsprache
	Ziff.
	Schulart
	Schullaufbahnpunkt
	Maßnahme
	Zielgruppe
	Fundstelle

	1
	VS
	Letztes Jahr vor Beginn der Vollzeitschulpflicht
	Sprachstandserhebung im Kindergarten oder Grundschule (für Kinder ohne Kindergartenbesuch).
Vorkurs zur Förderung der deutschen Sprachkenntnisse bei nicht hinreichenden Deutschkenntnissen empfohlen (Umfang 160 Stunden).
Teilnahme ist freiwillig, bei Rückstellung nach Art. 37a (3) Verpflichtung möglich.
	ND
	Art. 37a BayEUG

	2
	VS
	GS, HS
	Sprachlernklasse: ist Teil einer Regelklasse für Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache; in Lernbereichen mit hohem Verbalanteil werden die Kinder getrennt unterrichtet; 
Ziel: Integration von Anfang an
	ND
	KMS v. 11.04.2002

	3
	VS
	GS, HS
	Zweisprachige Klassen mit besonderer Stundentafel
	ND
	§ 11 Abs. 1 VSO

	4
	VS
	GS, HS
	Übergangsklasse mit besonderer Stundentafel
	ND
	§ 11 Abs. 2 VSO

	5
	VS
	GS, HS
	Intensivkurse für das Fach Deutsch als Zweitsprache bis zu 10 Wochenstunden 
	ND, AS
	§ 11 Abs. 3 VSO
§ 12 Abs. 2 VSO

	6
	VS
	GS, HS
	Förderunterricht Deutsch als Zweitsprache (3-4 Wochenstunden) bzw. Förderunterricht Deutsch (1-2 Wochenstunden) 
	ND, AS
	§ 11 Abs. 4 VSO
§ 12 Abs. 2 VSO

	7
	VS
	GS, HS
	Muttersprachlicher Ergänzungsunterricht
	ND
	§ 11 Abs. 5 VSO

	8
	VS
	GS, HS
	Klassen zur Eingliederung von Aussiedlerschülern mit besonderer Stundentafel (wie Übergangsklassen)
	AS
	§ 12 Abs. 1 VSO


	9
	VS
	Übertritt
	Notendurchschnitt im Übertrittszeugnis darf bis 3,33 betragen, wenn dies auf Schwächen in der deutschen Sprache zurückzuführen ist, wenn der Schüler die deutsche Schule nicht schon ab Jgst. 1 besucht hat und wenn die Schwächen behebbar erscheinen.

Wichtig: Der Schüler muss dem deutschsprachigen Unterricht folgen können! 
	ND, AS
	§ 5 Abs. 5 VSO

	10
	VS
	M-Klassen 

Aufnahme in Jgst. 7 - 9
	Notendurchschnitt im Halbjahreszeugnis darf bis zu einer Notenstufe schlechter sein (also 3,33 in der 6., 3,0 in den höheren Jahrgangsstufen); weitere Bedingungen wie unter Ziffer 8.

Hinweis: Bei Aufnahme in Jgst. 10 gilt diese Regelung nicht!
	ND
	§ 6 Abs. 1 VSO

	11
	VS
	Aufnahme in M9  oder M10
	Ersatzfremdsprache für Englisch auf Antrag; Leistungsfeststellung in Fernprüfung (falls der Schüler aus nicht selbst zu vertretenden Gründen keine Englisch-Kenntnisse erwerben konnte).
	ND, AS
	§ 6 Abs. 3 VSO

	12
	VS
	Aufnahme in M10 für Nichtschüler
	Aussiedler mit den erforderlichen Notendurchschnitten im Quali (2,3 Gesamtbewertung, 2,0 aus D, M, E) können auch aufgenommen werden, wenn sie die Quali-Prüfung als Externe abgelegt haben.
	AS
	§ 6 Abs. 4 VSO

	13
	VS
	Probearbeiten
	Kennzeichnung schwererer Ausdrucksmängel kann aus pädagogischen Gründen unterbleiben
	ND
	§ 17 Abs. 5 VSO

	14
	VS
	Vorrückungsentscheidung
	Wenn Unterricht in Deutsch als Zweitsprache erteilt wurde: Note in Deutsch als Zweitsprache tritt an die Stelle der Note in Deutsch (bei Förderunterricht Deutsch als Zweitsprache wird eine gemeinsame Note gebildet, bei Förderunterricht Deutsch wird die D-Note aus dem Regelunterricht gegeben).
	ND, AS
	§ 27 Abs. 5 VSO

	15
	VS
	Vorrückungsentscheidung
	Wenn kein Unterricht in Deutsch als Zweitsprache erteilt wurde: Unzureichende Leistungen im Fach Deutsch sind in den ersten beiden Jahren des Schulbesuchs in Deutschland nicht zu berücksichtigen.
	ND, AS
	§ 27 Abs. 5 VSO

	16
	VS (HS)
	Vorrückungsentscheidung
	Wenn Unterricht im Fach Muttersprache: Note in Muttersprache an die Stelle der Note in Englisch
	ND
	§ 27 Abs. 5 VSO

	17
	VS (HS)
	Qualifizierender Hauptschulabschluss
	Wenn Unterricht im Fach Muttersprache: Muttersprache kann statt Englisch geprüft werden (sofern entsprechende Aufgaben zur Verfügung stehen).
	ND
	§ 31 Abs. 2 VSO

	18
	VS (HS)
	Qualifizierender Hauptschulabschluss
	Wenn weniger als sechs Jahre Besuch einer deutschen Schule: auf Antrag Deutsch als Zweitsprache anstelle des Faches Deutsch


	ND, AS
	§ 31 Abs. 2 VSO

	19
	VS (M-Zug)
	Abschlussprüfung
	Prüfung in Englisch auf Antrag ersetzbar durch Prüfung in der nichtdeutschen Muttersprache, wenn der Antrag bei Aufnahme in die 9. oder 10. Jahrgangsstufe genehmigt wurde (s. Ziffer 10)
	ND, AS
	§ 37 Abs. 2 VSO

	20
	RS
	Aufnahme
	Aufschub der - grundsätzlich erforderlichen - Aufnahme​prüfung und Besuch der Schule als Gastschüler. Bei Aussiedlern gilt die Regelung nur im ersten Jahr nach der Übersiedlung. Bei Deutschen aus dem Ausland ist die Anwendung nur möglich, wenn mehrere Jahre im Ausland verbracht wurden und dort keine anerkannte deutsche Auslandsschule besucht werden konnte. 
	AL, AS, DA
	§ 6  RSO

	21
	RS
	 Aufnahme
	Bei Aufnahme in die 8., 9. oder 10. Jahrgangsstufe Ersatzfremdsprache möglich, wenn zuvor kein Unterricht in Englisch erteilt wurde. Genehmigung durch den Ministerialbeauftragten.
	ND, AL, AS, DA
	§ 21 Abs. 3 RSO

	22
	RS
	Klassenbildung
	Zusammenfassung von Aussiedlern in Förderklassen möglich
	AS
	§ 25 Abs. 3 RSO

	23
	RS
	Klassenbildung
	Bildung besonderer Klassen für Schüler mit nicht deutscher Muttersprache möglich.
	ND
	§ 25 Abs. 4 RSO

	24
	RS
	Vorrücken
	In den ersten beiden Jahren des Schulbesuchs in Deutschland sind unzureichende Leistungen im Fach Deutsch in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 bei der Entscheidung über das Vorrücken nicht zu berücksichtigen.
	ND, AS
	§ 43 Abs. 3 RSO

	25
	RS
	Jahreszeugnis
	In den ersten beiden Jahren des Schulbesuchs in Deutschland Ersatz der Note in Deutsch in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 durch allgemeine Bewertung der mündlichen und schriftlichen Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit möglich. 
	ND, AS
	§ 52 Abs. 5 RSO

	26
	WS
	Aufnahme
	Aufschub der - grundsätzlich erforderlichen - Aufnahmeprüfung und Besuch der Schule als Gastschüler.  

Bei Aussiedlern gilt die Regelung nur im ersten Jahr nach der Übersiedlung. Bei Deutschen aus dem Ausland ist die Anwendung nur möglich, wenn mehrere Jahre im Ausland verbracht wurden und dort keine anerkannte deutsche Auslandsschule besucht werden konnte.
	AL, AS, DA 
	§ 5 WSO

	27
	WS
	Aufnahme
	Bei Aufnahme in die Jgst. 9 oder 10 Genehmigung einer anderen Fremdsprache als Englisch möglich, wenn zuvor kein Unterricht in Englisch erteilt wurde. Genehmigung durch die Regierung.
	ND, AL, AS, DA
	§ 19 Abs. 6 WSO

	28
	WS
	Vorrücken
	In den ersten beiden Jahren des Schulbesuchs in Deutschland sind unzureichende Leistungen im Fach Deutsch in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 bei der Entscheidung über das Vorrücken nicht zu berücksichtigen.
	AS, ND
	§ 41 Abs. 4 WSO

	29
	WS
	Jahreszeugnis
	In den ersten beiden Jahren des Schulbesuchs in Deutschland Ersatz der Note in Deutsch in den Jahrgangsstufen 7 bis 9 durch allgemeine Bewertung der mündlichen und schriftlichen Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit möglich.
	AS, ND
	§ 49 Abs. 5 WSO

	30
	GY
	Aufnahme
	Aufschub der - grundsätzlich erforderlichen - Aufnahmeprüfung und Besuch der Schule als Gastschüler.  Bei Aussiedlern gilt die Regelung nur im ersten Jahr nach der Übersiedlung. Bei Deutschen aus dem Ausland ist die Anwendung nur möglich, wenn mehrere Jahre im Ausland verbracht wurden und dort keine anerkannte deutsche Auslandsschule besucht werden konnte.
	AL, AS, DA
	§ 5 GSO

	31
	GY
	Aufnahme
	Bei Aufnahme in die Jgst. 7(in Jgst. 7 erst ab 1. August 2005), 8, 9, 10 oder 11 Genehmigung einer Änderung der in der Stundentafel festgelegten Fremdsprachen. Entscheidung durch den Ministerialbeauftragten.


	ND, AL, AS, DA
	§ 19 Abs. 3 GSO

	32
	GY
	Klassenbildung
	Errichtung besonderer Klassen für Schüler mit nicht deutscher Muttersprache möglich.
	ND
	§ 24 Abs. 3 GSO

	33
	GY
	Vorrücken
	In den ersten beiden Schulbesuchsjahren in Deutschland keine Berücksichtigung unzureichender Leistungen im Fach Deutsch in den Jahrgangsstufen 5 - 9, sofern kein eigenständiger Deutschunterricht gegeben wird
	AS, ND
	§ 52 Abs. 4 GSO

	34
	GY
	Jahreszeugnis
	In den ersten beiden Jahren des Schulbesuchs in Deutschland Ersatz der Note in Deutsch in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 durch Bemerkung über mündliche und schriftliche Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit möglich.
	AS, ND
	§ 60 Abs. 5 GSO

	35
	GY RS BS
	Förderung
	Sprachliche Förderung von Schülern mit Migrationshintergrund im Raum Regensburg über die Mercatorstiftung.
	AL, AS, ND
	www.mercator-foerderunterricht.de
Dr. hab. R. Hochholzer, Universität Regensburg
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